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Ehrenamtliche Veranstalter unterstützen!
Antrag der Fraktion FWGi/Pro Auto vom 07.02.2023
- Antrag-Nr. 24-F -15-0007
- Beschluss Nr. 0031 vom 07 .02.2024

Antragstext:

Begründung: Erfolgt mündlich

Zu
a)

b)

c)

d)

e)

berichten,
ln welchen Fällen seit 2020 von den Regelungen aus § 13 Verwaltungskostensat-
zung sowie § 7 Feuerwehrgebührensatz von Amts wegen oder auf Antrag Ge-
brauch gemacht wurde und welche Beträge entsprechend niedergeschlagen, er-
lassen oder gemindert wurden,
wie mit der Feuerwehrgebührensatzung innerhalb der Stadt, sowie lhrer Beteili-
gungen umgegangen wird,
welche Veranstaltungen seit 2020 von Seiten der Stadt oder ihrer Beteiligungen
durchgeführt wurden, die nach der Feuenarehrgebührensatzung abgerechnet wur-
den bzw. abgerechnet hätten werden müssen,
welche Gebühren (aufgeschlüsselt nach Veranstaltung) aus 1. C) ermittelt wurden
und in welcher Weise diese berechnet (2. B. per Gebührenbescheid, Leistungs-
venechnung o. ä.) wurden?
Beispielhaft am Gebührenbescheid der Gibber Kerbegesellschaft eine solche Ge.
bührenrechnung darzulegen.
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Antwort:

zu l. a)

Bisher wurde kein Gebrauch von den beiden benannten Paragraphen gemacht.

lm Betrachtungszeitraum wurden auch keine Beträge niedergeschlagen, erlassen oder gemin-
dert. Aktuell befindet sich ein Antrag auf Niederschlagung in Bearbeitung.

zu 1. b) bis 1. cl) [es wird zusammen berichtet]

Die Feuerwehrgebührensatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden ist seh ihrem ln-Kraft-Tre-
ten am 01. Januar 2021 im Sinne des § 1 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten der Landeshauptstadt Wiesbaden (Verwaltungskostensatzung) anzuwenden.

Die Anwendung erfolgt für sämtliche Veranstaltungen in gleicher Art und Weise. Eine unter-
schiedliche Behandlung städtischer Veranstalter oder städtischer Beteiligungen gegenüber
anderen Veranstaltern erfolgt nicht.

Abrechnungen gegenüber städtischen Beteiligungen erfolgen per Gebührenbescheid analog
zur Abrechnung gagenüber Drinen. Die Abrechnung gegenüber der Stadt selbst (2.8. Amter
und Dezernale als Veranstalte0 kann nicht per Gebührenbescheld erfolgen. Diese unterliegen
den Regularien der Stadwerwaltung zu den Budgetgrundsätzen und Haushaltsvollzugsbestim-
mungen (vgl. Regelwerk interne Leistungsvenechnung).

Am Beispiel des unter 1 . e) erbetenen Gebührenbescheides ist ersichtlich, dass lediglich ein
angeordneter Brandsicherheitsdienst nach der Feuerwehrgebührensatzung abgerechnet
wurde.

lm Betrachtungszeitraum wurden keine Brandsicherheitsdienste gegenüber städtischen Ver
anstaltern angeordnet und demgemäß auch nicht berechnet. Lediglich gegenüber einer städ-
tischen Beteiligung, der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH, wurde ein Brandsicter-
heilsdienst direkt angeordnet (für Oas Theatrium) sowie analog des Beispiels aus 1. e) berech-
net und per regulärem Gebührenbescheid direkt abgerechnet.

Ergänzend ist darauf aufmerksam zu machen, dass Brandsicherheitsdienste in Versamm-
lungsstätten der Stadt oder ihrer Beteiligungen (beispielsweise gilt dies für das RMCC) gemäß
öffentlich-rechtlicher Maßgabe an diese, als Betreiber, zu adressieren sind.

zu 1. e)
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